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Kleine Anfrage 

 

des Abgeordneten Dr. Patrick Breyer (PIRATEN)   

 

und 

 

Antwort 

 

der Landesregierung - Innenminister 
 
 
 
 
 

 
 

Aufklärung von Gewaltdelikten in Bahnwagen/Zügen  
 
 
 
Vorbemerkung: Die folgenden Fragen beziehen sich auf die in den letzten fünf Jah-
ren in Bahnwagen/Zügen in Schleswig-Holstein begangenen Gewaltdelikte.  
 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
Die polizeiliche Bearbeitung von Gewaltdelikten in Bahnwagen/Zügen obliegt grund-
sätzlich der Bundespolizei gemäß Gesetz über die Bundespolizei (BPolG). Auf die 
bei der Bundespolizei vorhandenen einschlägigen Daten und Informationen hat die 
Landesregierung keinen Zugriff. Aus diesem Grund ist die Beantwortung der Fragen 
nur durch das Bundesinnenministerium möglich. 
 
Die abweichend von diesem Grundsatz von der Landespolizei bearbeiteten Delikte 
bewegen sich laut polizeilicher Kriminalstatistik pro Jahr im geringen einstelligen Be-
reich. Eine Auswertung dieser wenigen Fälle wurde nicht veranlasst, weil sie vor dem 
Hintergrund der Anfrage nicht hinreichend aussagefähig ist. 
 
Angaben zu von der Bundespolizei geführten Ermittlungsvorgängen können von Sei-
ten der Landesregierung auch schon deshalb nicht gemacht werden, weil aus dem 
Datensystem der Staatsanwaltschaften (MESTA) nicht ableitbar ist, ob Gewaltdelikte 
ggf. in Bahnwagen/Zügen begangen worden sind. Insoweit wäre eine Einzelauswer-
tung sämtlicher von der Bundespolizei in den letzten fünf Jahren eingeleiteter Vor-
gänge erforderlich. 
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1. Wo und auf welcher Verbindung wurden Delikte dieser Art registriert? 
 
2. Welche dieser Delikte wurden aufgeklärt? 
 
3. Welche dieser Delikte wurden in videoüberwachten Bahnwagen/Zügen begangen?  
 
4. Zur Aufklärung welcher dieser Delikte wurde Videoüberwachungsmaterial ange-
fordert? 
 
Es wird gebeten, die Fragen für jedes Delikt einzeln zu beantworten (nach Jahr, Ort, 
Verbindung, Aufklärung, Videoüberwachung und Anforderung von Überwachungs-
bändern), ggf. in Form einer Tabelle. Die Antwortfrist wird auf einen Monat verlän-
gert. 
 
Antwort zu Fragen 1 - 4: 
Siehe Vorbemerkung der Landesregierung. 
 
 


